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Der Bundestag hat – was leider zu 
erwarten war – am 7. Juli 2011 
mit deutlicher Mehrheit die Zu-

lassung der Präimplantationsdiagnostik 
(PID) beschlossen. Maßgeblich für das 
Abstimmungsverhalten der einzelnen 
Abgeordneten waren verschiedene Ge-
sichtspunkte: Oft war vom Leid der Paa-
re die Rede, die sich sehnlichst gesunden 
Nachwuchs wünschten; teilweise wurde 
dem menschlichen Embryo in den ers-
ten Entwicklungstagen ausdrücklich der 
Anspruch auf Grundrechtsschutz abge-
sprochen; bedeutsam war auch das Argu-
ment vom »Wertungswiderspruch« zur 
Abtreibungsregelung.

Für den Schutz menschlicher Em-
bryonen ist die Zulassung der PID ein 
schwerer Rückschlag. Während natür-
lich gezeugte Embryonen in Deutsch-
land schon seit Jahrzehnten praktisch kei-
nen Rechtsschutz mehr genießen, galten 
die Bestimmungen des deutschen Emb-
ryonenschutzgesetzes (ESchG) weltweit 
als besonders »restriktiv«: im Grundsatz 
dürfen in Deutschland Embryonen nur 
künstlich erzeugt werden, wenn sie an-
schließend auch ausgetragen werden sol-
len. Die Verwendung zu Zwecken, die 
nicht ihrer Erhaltung dienen, ist verboten.

Diese klare – wenn auch nicht ganz 
lückenlos umgesetzte – Ausrichtung des 

ESchG wird durch die PID-Zulassung 
entscheidend relativiert. Was gesetzes-
technisch als eine eng begrenzte Aus-
nahmebestimmung daherkommt (Ein-
fügung eines § 3 a ins ESchG) ist von 
seiner Entstehung und Begründung her 
ein Sprengsatz, der auf längere Frist ge-
eignet ist, das gesamte bisherige Konzept 
des Embryonenschutzes in Deutschland 
zu zerstören.

Von besonderem Interesse ist dabei, 
dass die Bundestagsentscheidung erst 
durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs 
»erzwungen« wurde, das den Schutz-
charakter des ESchG bereits durch ei-
ne höchst merkwürdige Interpretation 
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»Wertentscheidung« 
gegen das Leben

Der Würzburger Medizinrechtler Rainer Beckmann erklärt für »LebensForum«, warum die 
Entscheidung des Bundestags, die PID zuzulassen, einen Sprengsatz darstellt, 

der das bisherige Konzept des Embryonenschutzes in Deutschland zu zerstören droht.
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ausgehöhlt hat (Az. 5 StR 386/09, 6. Ju-
li 2010). Dieses Urteil und die Begrün-
dung des Gesetzes zur Zulassung der PID 
werden die rechtspolitische Debatte über 
die Auslegung und künftige Gestalt des 
ESchG prägen. Es lohnt sich daher, das 
BGH-Urteil und die entsprechenden Pas-
sage der Gesetzesbegründung näher un-
ter die Lupe zu nehmen.

ZIELRICHTUNG DES ESCHG

Schon in den Materialien zur Ent-
stehung des Embryonenschutzgesetzes 
aus dem Jahr 1990 ist ersichtlich, dass 
ein »Verbrauch« oder eine Vernichtung 
von menschlichen Embryonen vermieden 
werden soll. Die künstliche Befruchtung 
soll nur zur Herbeiführung von Schwan-
gerschaften dienen. Ausweislich der Be-
gründung des Gesetzentwurfs zum ESchG 
verbietet etwa die Vorschrift des § 1 Abs. 
1 Nr. 2 ESchG, »ausnahmslos, mensch-
liche Eizellen zu einem anderen Zweck 
als der Herbeiführung einer Schwanger-
schaft (...) künstlich zu befruchten« (BT-
Drs. 11/5460, S. 8). In den Gesetzesma-
terialien ist insbesondere davon die Rede, 
dass eine verbrauchende Embryonenfor-
schung verhindert werden soll. Dies war 
aber nicht das einzige Motiv. Gegen wel-
che Art von anderen Zwecken sich diese 
zentrale Strafvorschrift wendet, kommt 
am Ende der Einzelbegründung zu § 1 
Abs. 1 Nr. 2 ESchG zum Ausdruck. Dort 
heißt es – nachdem »Befruchtungen oh-
ne Transferabsicht«, »wissenschaftliche« 
oder »sonstige Zwecke« genannt wurden 
– zusammenfassend: »Auch in den letzt-
genannten Fällen würde menschliches Le-
ben erzeugt werden, um es alsbald wieder 
zu vernichten.« Es war somit die Auffas-
sung des Gesetzgebers, dass menschliche 
Embryonen nicht erzeugt werden sollen, 
um sie anschließend »alsbald wieder zu 
vernichten«.

Genau dies ist aber ein vorhersehba-
rer und einkalkulierter Effekt der PID, 
weil die diagnostisch auffälligen Embry-
onen keine Chance zur Weiterentwick-
lung erhalten sollen. Dennoch hat der 
BGH diesen Aspekt der Gesetzesbegrün-
dung in seinem Urteil aus dem Jahr 2010 
überhaupt nicht berücksichtigt. Er ver-
steift sich vielmehr darauf, dass das Han-
deln des Arztes im Rahmen einer PID-
Behandlung jeweils von dem Willen ge-
tragen sei, bei den behandelten Patien-
tinnen eine Schwangerschaft herbeizu-
führen. Diese Zielrichtung schließe den 
Tatbestand des § 1 Abs. 1 Nr. 2 ESchG aus.

Daran ist richtig, dass mit einem PID-
Verfahren, bei dem mehrere Embryonen 
erzeugt werden, tatsächlich die Geburt ei-

nes (gesunden) Kindes angestrebt wird. 
Übersehen wird dabei allerdings, dass der 
Gesetzeswortlaut eine individuelle, auf 
den einzelnen Embryo bezogene Betrach-
tungsweise erfordert. Tathandlung nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 ESchG ist »die Befruch-
tung einer Eizelle«. Zum jeweiligen Zeit-
punkt der Befruchtung steht aber nicht 
fest, ob genau diese befruchtete Eizelle 
zur Herbeiführung einer Schwangerschaft 
verwendet werden soll oder nicht. Wür-
de man den Arzt fragen, ob er die Absicht 
habe, genau diese befruchtete Eizelle spä-
ter in die Gebärmutter der Patientin zu 
übertragen, müsste er ehrlicherweise ant-
worten: »Das weiß ich nicht, es kommt 
darauf an, was die genetische Diagnostik 
ergibt.« Damit fehlt es aber an der tatbe-
standsausschließenden Absicht »Herbei-
führung einer Schwangerschaft« im Zeit-
punkt der Tathandlung. Die PID ist da-
her – entgegen der Meinung des BGH 
– als »missbräuchliche Anwendung von 
Fortpflanzungstechniken« im Sinne von 
§ 1 ESchG zu qualifizieren.

Merkwürdigerweise hat der BGH auch 
eine weitere Strafvorschrift des ESchG, 
nämlich § 2 Abs. 1 (»missbräuchliche 
Verwendung von Embryonen«) für nicht 
einschlägig gehalten. Nach dieser Norm 
macht sich strafbar, wer einen extrakor-
poral erzeugten menschlichen Embryo 
»für einen nicht seiner Erhaltung die-
nenden Zweck (…) verwendet«.

Bei jeder PID werden dem Embryo 
vor der Diagnose eine oder mehrere Zel-
len entnommen. Dass dies eine »Verwen-
dung« des Embryos darstellt, kann kei-
nem ernsthaften Zweifel unterliegen. Ziel 
dieses Vorgehens ist die Analyse des ge-
netischen Materials, das in den entnom-
menen Zellen enthalten ist. Offensicht-
lich wird hier der Embryo zweckgerichtet 
dazu verwendet, seine genetische Ausstat-
tung festzustellen. Ob ihm diese Proze-
dur schadet oder nicht, ist tatbestandlich 
irrelevant. Von einem »seiner Erhaltung 
dienenden Zweck« kann jedenfalls keine 
Rede sein. Die Biopsie dient allein den 
Eltern des Embryos, die ihren Wunsch 
nach einem gesunden Kind durch die Se-
lektion genetisch »auffälliger« Embryo-
nen durchsetzen wollen. Völlig zu Recht 
kommt der einzige Kommentar zum 
ESchG daher zu dem Ergebnis: »De le-
ge lata statuiert § 2 Abs. 1 (…) ein um-
fassendes Verbot der PID.« Den BGH 
kümmerte dies nicht.

Immerhin scheinen die Richter des 
BGH ihre Interpretation der genann-
ten Strafvorschriften des ESchG selbst 
nicht für sehr überzeugend gehalten zu 
haben, denn sie ergänzten ihre Argu-
mentation jeweils mit der Überlegung, 

dass der Gesetzgeber in § 3 S. 2 ESchG 
eine »Wertentscheidung« getroffen ha-
be, die eine Selektion genetisch belaste-
ter Embryonen zulässig erscheinen las-
se. § 3 S. 2 ESchG erlaubt die Befruch-
tung mit einer Samenzelle, die nach dem 
in ihr enthaltenen Geschlechtschromo-
som ausgewählt worden ist, wenn die-
ses Vorgehen dazu dient, »das Kind vor 
der Erkrankung an einer Muskeldystro-
phie vom Typ Duchenne oder einer ähn-
lich schwerwiegenden geschlechtsgebun-
denen Erbkrankheit zu bewahren (...)«. 
Nach Ansicht des BGH hat der Gesetz-
geber hiermit »der aus dem Risiko einer 
geschlechtsgebundenen Erbkrankheit 
des Kindes resultierenden Konfliktlage 
der Eltern Rechnung getragen«. Bei der 
PID bestehe eine »gleichgelagerte Kon-
fliktsituation«, so dass auch dieses Ver-
fahren nicht als verboten angesehen wer-
den könne.

Diese unbedarfte Gleichsetzung von 
»Spermienselektion« und »Embryose-
lektion« ist allerdings nicht mehr nach-
vollziehbar. Sie lässt den unterschied-
lichen (grund-)rechtlichen Status von 
Spermien und Embryonen völlig unbe-
rücksichtigt. Ohne den geringsten tat-
sächlichen Anhaltspunkt wird den Ver-
fassern des ESchG unterstellt, sie hät-
ten mit dieser Vorschrift zum Ausdruck 
bringen wollen, dass es eine grundsätz-
liche Berechtigung gebe, die Belastun-
gen eines Lebens mit einem behinderten 
Kind nicht nur durch die Verhinderung 
der Zeugung solchen Nachwuchses, son-
dern auch durch seine nach der Zeugung 
erfolgende Beseitigung zu »vermeiden«. 
Davon stand kein Wort im Gesetz oder 
der Gesetzesbegründung. Dort ging es 
allein um die Verhinderung der Entste-
hung von genetisch belasteten Embryo-
nen und nicht um ihre Tötung, nachdem 
sie bereits entstanden waren. Der BGH 
hat damit Inhalt und Zielrichtung von 
§ 3 S. 2 ESchG geradezu auf den Kopf 
gestellt. Die angebliche »Wertentschei-
dung« des Gesetzgebers zugunsten der 
Selektion von Embryonen ist eine reine 
Erfindung des BGH.

GESETZGEBER ENTSCHEIDET SICH  
FÜR SELEKTION

Ziemlich genau ein Jahr nach dem 
BGH-Urteil hat sich der Gesetzgeber 
durch die PID-Entscheidung leider ge-
nau dieser Haltung angeschlossen. Der 
BGH kann sich daher durch das PID-
Gesetz bestätigt fühlen. Offenbar haben 
die Richter die aktuelle rechtspolitische 
Stimmungslage durchaus zutreffend ein-
geschätzt und vorauseilend in das ESchG 
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hineininterpretiert. Das macht die Sache 
freilich nicht besser. Der Rechtsschutz 
menschlicher Embryonen ist damit so-
wohl von der Rechtsprechung als auch 
vom Gesetzgeber in einem wesentlichen 
Punkt aufgehoben worden.

Durch die Begründung des Gesetzes 
zur Erlaubnis der PID (BT-Drs. 17/5451) 
wird nun ausdrücklich klargestellt, dass 
eine Selektion und Vernichtung nicht nur 
genetisch unerwünschter Spermien, son-
dern auch genetisch unerwünschter Em-
bryonen zulässig sei. Begründet wird dies 
mit der »Vergleichbarkeit der Regelungs-
inhalte«. Spermien und Embryonen wer-
den damit auf die gleiche Stufe gestellt. 
Damit ist im Grundsatz nicht nur der 
PID, sondern jedweder »Verwendung« 
menschlicher Embryonen Tür und Tor 
geöffnet. Wenn es auf den fundamenta-
len Unterschied zwischen einer Keim-
zelle und einem Embryo rechtlich nicht 
mehr ankommt, dann können ernsthafte 
Einschränkungen des Umgangs mit Em-
bryonen logisch nicht mehr zwingend be-
gründet werden.

Die vom BGH erfundene und vom 
Gesetzgeber nunmehr auch tatsächlich 
vorgenommene »Wertentscheidung« 
für die Selektion menschlicher Embryo-
nen ist jedoch nicht mit den Grundprin-
zipien unserer Verfassung vereinbar. Je-
der Selektion liegt eine (Ab-)Qualifizie-
rung zugrunde, die mit der grundlegen-
den Gleichberechtigung aus der unan-

tastbaren Würde des Menschen (Art. 1 
und Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG) nicht verein-
bar ist. Geborene Menschen mit Behin-
derung können sich diesbezüglich in un-
serer Gesellschaft relativ sicher fühlen. 
Denn als Reaktion auf die Vernichtungs-

aktionen im Nationalsozialismus unter-
liegt in Deutschland zumindest jede of-
fene Behindertenfeindlichkeit der Äch-
tung. Das ist aber kein Naturgesetz und 
kann sich durchaus ändern. Jede Form der 
Abwertung und Selektion von Lebewe-
sen der Gattung Mensch trägt dazu bei, 
die Akzeptanz von Menschen mit Behin-
derung generell zu beeinträchtigen. Des-
halb ist die PID auf längere Sicht auch 
gesellschaftspolitisch problematisch. In 
einer Zulassung der Präimplantations-
selektion ist immer auch die »logische« 
Ausdehnung auf die Postnatalselektion 
mit angelegt.

Genau hierin liegt die fatale Wirkung, 
die von dem BGH-Urteil und dem Ge-
setzesbeschluss zur PID ausgeht. Wäh-
rend nach dem Gesetzeswortlaut bisher 
nur die Auswahl von Spermien als Ausnah-
me von dem generellen Verbot der Ge-
schlechtsselektion in bestimmten Fällen 
erlaubt wurde, haben zunächst der BGH 
und jetzt auch der Gesetzgeber die Selek-
tion menschlicher Embryonen als zuläs-
sig anerkannt. Zu dieser »Wertentschei-
dung« des Gesetzgebers gegen das Leben 
kommt die verbreitete (aber unzulässige) 
Interpretation von § 218 a Abs. 2 StGB 

als »Zulassung der Schwangerschaft auf 
Probe« hinzu. Sowohl der BGH als auch 
das PID-Gesetz sehen hier ebenfalls ei-
ne Parallele zur PID. Wenn damit die 
Selektion von Embryonen letztlich vom 
Frühstadium der Entwicklung bis hin 

zum Ende der Schwanger-
schaft »zulässig« sein soll, 
mit welcher Berechtigung 
kann man sie dann noch zu 
einem späteren Zeitpunkt – 
etwa unmittelbar nach der 
Geburt – verbieten?

Die PID-Entscheidung 
des Bundestages betrifft da-
mit nicht nur den (noch) 
kleinen Kreis derjenigen, 
die ein vermeintliches 
»Recht auf ein gesundes 
Kind« durchsetzen wollen, 
sondern wird Auswirkungen 
auf die Einstellung der ge-
samten Gesellschaft haben. 
Sie ist ein weiterer Schritt 
auf dem Weg in eine »schö-
ne neue Welt«, in der Selek-
tion erwünscht ist und erb-
krankes bzw. »nicht zumut-
bares« menschliches Leben 
beseitigt werden darf. Diese 
»Logik« war im PID-Urteil 
des BGH bereits angelegt. 
Der Deutsche Bundestag ist 
ihr sehenden Auges gefolgt. 
Der Tag des Gesetzesbe-

schlusses war ein schwarzer Tag für den 
rechtlichen Lebensschutz in Deutschland.
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Vom BGH anerkannt: Die Selektion für zumutbar erachteten Lebens.
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